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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1994

Rechtssatz

Eine Informationsp,icht besteht nicht nur hinsichtlich der in § 4 Abs. 2 UIG genannten, sondern grundsätzlich in bezug

auf alle in § 2 UIG de2nierten Umweltdaten, wobei hinsichtlich der lediglich in letzterer Vorschrift enthaltenen

Umweltdaten eine Verp,ichtung der Behörde zur Interessenabwägung besteht. Die Zurückweisung eines darauf

gerichteten Antrages stellt eine ungerechtfertigte Verweigerung der Sachentscheidung dar. Stattgabe.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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